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7.1.2 Betriebliche Leistungen

7.1.3 Betriebliche Leistungen

Angebote und Umfang von Tarifverträgen  
(LA 3 ,	LA 4 )
Die	Arbeitsbedingungen	richten	sich	in	Ergänzung	
zu	den	landesspezifischen	gesetzlichen	Regelungen	
überwiegend	nach	den	geltenden	Tarifverträgen	des	
öffentlichen	Dienstes	(TVöD),	die	mit	dem	Kom-
munalen	Arbeitgeberverband	Bremen	e.V.	und	der	
zuständigen	Vereinten	Dienstleistungsgewerkschaft	
e.	V.	(ver.di)	vereinbart	sind.	Bei	bremenports	fielen	
im	Berichtsjahr	93,9	%	(2012:	92,5	%)	der	Mitarbeiter	
unter	den	Geltungsbereich	dieses	Tarifvertrags.	Der	
Anstieg	ist	mit	der	sinkenden	Anzahl	an	im	Unter-
nehmen	beschäftigten	Beamten	zu	begründen.

	Zusätzlich	zur	tariflichen	Entgeltzahlung	erhalten	
die	Beschäftigten	ein	Leistungsentgelt,	das	dazu	
beitragen	soll	Motivation	und	Eigenverantwortung	
zu	fördern.	Im	Jahr	2013	betrug	dieses	nach	tarifli-
chen	Vorgaben	2,00	%	(2012	=	1,75	%)	auf	Basis	der	

Arbeitssicherheit (LA 6 , LA 7 , LA 9 )
Arbeitsschutz	und	Sicherheit	ist	für	bremenports	
selbstverständlich	und	kennzeichnet	sich	vor	allem	
durch	umfangreiche	Präventionsarbeit.	Das	nach-

Vorjahreslohnsumme.	Für	außergewöhnlich	schwe-
re	Arbeiten	wird	ein	Erschwernisszuschlag	gezahlt.
	
Nach	dem	TVöD	besteht	zudem	Anspruch	auf	eine	
zusätzliche	betriebliche	Altersversorgung,	auf	eine	
Jahressonderzahlung,	auf	Entgeltfortzahlung	im	
Krankheitsfall,	auf	vermögenswirksame	Lei-stungen	
sowie	auf	Jubiläums-	und	Sterbegeld.	Das	Bremische	
Bildungsurlaubsgesetz	gewährt	jedem	Arbeitneh-
mer	außerdem	Anspruch	auf	anerkannten	Bildungs-
urlaub.	Zusätzlich	zu	den	geltenden	Vorschriften	hat	
bremenports	für	alle	Beschäftigten	eine	Gruppenun-
fallversicherung	abgeschlossen.	Im	Ausland	tätige	
Beschäftigte	erhalten	für	den	Zeitraum	einen	zu-
sätzlichen	Unfallversicherungsschutz	sowie	eine	Rei-
segepäckversicherung.	Die	betrieblichen	Leistungen	
werden	grundsätzlich	allen	Mitarbeitern	angeboten	
–	unabhängig	ob	diese	befristet	oder	unbefristet	in	
Voll-	oder	Teilzeit	beschäftigt	sind.

folgende	Organigramm	zeigt	wie	bremenports	die	
gesetzlichen	Arbeitsschutzgesetze	und	-verordnun-
gen	innerbetrieblich	umgesetzt	hat:
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Abbildung 14: Organigramm Arbeitsschutz
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Gesundheitsschutz (LA 7 )
Wer	körperlich	und	psychisch	fit	ist,	kann	seinen	
Berufsalltag	engagierter	und	erfolgreicher	gestalten.	
Vor	diesem	Hintergrund	hat	bremenports	im	Jahr	
2010	gemeinsam	mit	der	Gesundheitskasse	AOK	

Folgende	Aufgabensegmente	werden	durch	das	
Arbeitssicherheitsmanagement	abgedeckt:

• Veranlassen	von	verbindlichen	Gefährdungs-	
	 beurteilungen	durch	die	Fachkraft	für	Arbeits-	
	 sicherheit/den	Sicherheitsingenieur	für	jeden		
	 Arbeitsplatz,
• Veranlassen	von	Folgegefährdungsbeurteilungen	
	 durch	die	Stabs-	und	Abteilungsleitungen,
• Verhinderung	der	Auswirkungen	unvermeidbarer	
	 Gefahren	durch	technische,	organisatorische	und		
	 persönliche	Schutzmaßnahmen,
• Durchführung	und	Veranlassung	von	regel-	
	 mäßigen	Arbeitsschutzunterweisungen,
• Beanstanden	von	Fehlverhalten	durch	die	Sicher-	
	 heitsbeauftragten	in	den	einzelnen	Abteilungen,
• Wirksamkeitskontrolle	im	Rahmen	von	Betriebs-	
	 begehungen	der	Geschäftsbereichsleitungen,
• Recht	und	Verpflichtung	aller	Mitarbeiter		
	 gefahrdrohende	Arbeiten	sofort	einzustellen.

Mitbestimmungs-	und	Gestaltungsmöglichkeiten	
auf	betrieblicher	Ebene	bietet	der	Arbeits-	und	
Sicherheitsausschuss	(ASA).	Hier	wird	auf	viertel-
jährlicher	Basis	über	Anliegen	des	Arbeitsschutzes	
und	der	Unfallverhütung	beraten.	Alle	Mitarbeiter	

werden	über	die	entsprechenden	Vertreter	im	
ASA-Ausschuss	vertreten	und	haben	zudem	die	
Möglichkeit,	über	die	Mitwirkung	des	Betriebsra-
tes,	des	Schwerbehindertenvertreters,	der	Frau-
enbeauftragten	sowie	des	Sprechers	der	Sicher-
heitsbeauftragten	ihre	Anliegen	und	Beschwerden	
einzubringen.	Die	bremenports	hat	darüber	hinaus	
keine	Arbeitssicherheitsvereinbarungen	mit	Gewerk-
schaften	geschlossen.	Im	Berichtszeitraum	waren	
in	der	bremenports	keine	arbeitsbedingten	Todes-
fälle	zu	verzeichnen.	Zudem	wurden	bisher	keine	
Berufskrankheiten	bekannt.	Neun	Arbeitsunfälle	
wurden	gemeldet,	sieben	davon	im	gewerblichen	
Bereich	und	zwei	beim	technischen	Personal.	Dabei	
wurden	auch	kleinere	Unfälle	auf	dem	Niveau	von	
Erste-Hilfe-Maßnahmen	erfasst.	Im	Bereich	des	
kaufmännisch-verwaltendem	Personals	sind	keine	
Unfälle	aufgetreten.	Die	neun	Unfälle	verursachten	
insgesamt	98	Ausfalltage,	dies	entspricht	0,11	%	der	
geplanten	Arbeitsstunden.	Hochgerechnet	auf	eine	
Million	geleisteter	Arbeitsstunden	sind	damit	bei	
bremenports	im	Berichtsjahr	17,59	Verletzungen	auf-
getreten.	Anzumerken	bleibt,	dass	im	Berichtszeit-
raum,	wie	auch	im	Vorjahr,	keine	einzige	weibliche	
Beschäftigte	von	einem	Unfall	betroffen	war.

2013 2012

Anzahl der meldepflichtigen Unfälle  
(mit	mindestens	einem	Ausfalltag) 9 12

Verletzungsrate (LTIR)
(Meldepflichtige	Arbeitsunfälle	je	1	Mio.	geleisteter	Arbeitsstunden) 17,59*45 19,75

Unfallbedingte Abwesenheiten 
(in	Tagen) 98 301

Ausfalltagequote (LDR)
(Unfallbedingte	Fehlzeiten/Sollzeiten=Zeitverlust	durch	Arbeitsunfälle) 0,11	% 0,34	%

45 Die Berechnung erfolgte 2013 erstmalig anhand der im Controlling erfassten, tatsächlich geleisteten Iststunden. Unter Anwendung der  
 Berechnungsmethodik aus 2012 (Überleitung der Sollstunden in Iststunden) ergibt sich für das Berichtsjahr ein LTIR von 14,81.

Bremen/Bremerhaven	das	betriebliche	Gesundheits-
management	initiiert.	Es	verfolgt	nicht	nur	das	Ziel	
die	krankheitsbedingten	Ausfallzeiten	zu	reduzieren,	
sondern	soll	ganzheitliche	Rahmenbedingungen	

GRI
	 LA	7
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2013 2012

krankheitsbedingte Abwesenheiten  
(in	Tagen) 7.609 6.910

Abwesenheitsquote (AR) 
(Fehlzeiten/Sollzeiten=Zeitverlust	durch	Krankheiten	insgesamt) 8,55	% 7,85	%

Im	Berichtszeitraum	sind	rd.	7.600	Arbeitstage	
unfall-	und	krankheitsbedingt	ausgefallen.	Das	sind	
8,55	%	aller	geplanten	Arbeitsstunden.	Anzumerken	
bleibt,	dass	Langzeitkranke	bei	der	Berechnung	der	
Ausfalltage	mit	berücksichtigt	werden.	Während	im	
Vorjahr	nur	ein	Beschäftigter	aus	krankheitsbeding-
ten	Gründen	zu	100	%	abwesend	war,	waren	im	Jahr	

2013	insgesamt	5	Beschäftigte	zu	100	%	abwesend.	
Der	Anstieg	der	Abwesenheitsquote	ist	daher	mit	der	
Zunahme	an	krankheitsbedingten	Totalausfällen	zu	
begründen.	Diese	Ausfalltage	lassen	sich	durch	ein	
effektives	Gesundheitsmanagement	nicht	bzw.	nur	
unter	bestimmten	Voraussetzungen	beeinflussen.

7.1.4 Aus- und Weiterbildung

bremenports	sieht	in	der	qualifizierten	Ausbildung 
(LA 10 )	junger	Menschen	eine	wichtige	ge-
sellschaftliche	Aufgabe	und	rüstet	sich	mit	seinem	
Ausbildungsangebot	gleichzeitig	für	den	mit	dem	
demographischen	Wandel	verbundenen	Wettbe-
werb	um	die	Mitarbeiter	der	Zukunft.	In	Kooperation	
mit	dem	Aus-	und	Fortbildungszentrum	Bremen	
übernahm	die	Hafengesellschaft	im	Berichtsjahr	die	
Ausbildung	von	32	jungen	Menschen	in	acht	Aus-
bildungsberufen.	Das	entspricht	einer	Ausbildungs-
quote	von	9,3	%	gemessen	an	der	Gesamtzahl	der	
Beschäftigten.	Drei	der	Auszubildenden	waren	direkt	
bei	bremenports	angestellt,	davon	einer	im	dua-
len	Studium.	Für	die	29	(2012:	25)	weiteren	jungen	
Menschen	übernahm	bremenports	die	Ausbildung	
für	das	Land	Bremen.	Mittelfristig	soll	die	Zahl	der	
Ausbildungsplätze	weiter	erhöht	werden.

Darüber	hinaus	gaben	wir	im	Berichtszeitraum	zehn	
studentischen	Praktikanten	und	zwei	Diplomanden	
die	Möglichkeit	im	Rahmen	des	Studiums	oder	
von	Abschlussarbeiten	praktische	Erfahrungen	zu	
sammeln.	Mit	dem	„Potenzialförderungsprogramm“	

möchte	bremenports	speziell	das	Potenzial	von	
Nachwuchskräften	fördern.	Durch	Schulungen	in	So-
zial-,	Führungs-	und	Methodenkompetenzen	werden	
diese	auf	ihre	zukünftigen	Aufgaben	vorbereitet.

Die	Erhaltung	und	Steigerung	der	Wettbewerbs-
fähigkeit	hängt	in	wesentlichem	Maß	von	der	Ent-	
wicklung	unserer	Mitarbeiter	ab.	Ziel	unserer	
Personalentwicklung	ist	es	daher,	berufliches	
Wissen	durch	Weiterbildung (LA 10 )	zu	erhalten	
und	auszubauen,	um	den	Know-how-Transfer	auf	
die	nächste	Generation	zu	sichern	und	zudem	die	
Leistungsbereitschaft	der	Mitarbeiter	zu	erhalten.	In	
strukturierten	Jahresmitarbeitergesprächen	(JMG)	
auf	allen	Ebenen	werden	persönliche	Entwicklungs-
möglichkeiten	und	Weiterbildungsbedarfe	bespro-
chen	und	abgestimmt.	Um	den	sich	verändernden	
Anforderungen	gerecht	zu	werden	und	das	lebens-
lange	Lernen	zu	fördern,	nehmen	alle	Mitarbeiter	
entsprechend	ihrer	individuellen	Bedarfe	an	Wei-
terbildungsmaßnahmen	teil.	Im	Jahr	2013	wurde	so	
jeder	einzelne	bremenports	Mitarbeiter	im	Durch-
schnitt	14	Stunden	weitergebildet.	Anzumerken	ist,	

schaffen,	die	die	Mitarbeiter	dabei	unterstützen,	ihre	
Gesundheit	zu	erhalten	und	zu	verbessern.

Das	körperliche	Wohlbefinden	der	Beschäftigten	
wird	dabei	mit	Angeboten	wie	dem	Firmenfitness-
programm	„Hansefit“,	der	Initiative	„mit	dem	Rad	
zur	Arbeit“	sowie	regelmäßigen	Gesundheitstagen	

unterstützt.	Die	externe	betriebliche	Sozialbera-
tungsstelle	bei	der	Performa	Nord	GmbH	steht	bei	
vertraulichen	Problemen	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite.
In	Zusammenarbeit	mit	dem	Kooperationspartner	
AOK	Bremen/Bremerhaven	unterliegt	das	Gesund-
heitsmanagement	einer	regelmäßigen	Wirtschaft-
lichkeits-	und	Wirksamkeitskontrolle.

GRI
	 LA	10



Chancengleichheit (LA 13 )
Nach	wie	vor	ist	das	Arbeitsumfeld	Hafenbau	und	
-instandhaltung	männlich	geprägt.	Insbesondere	

in	den	gewerblichen	und	technischen	Bereichen	
sowie	bei	den	Führungspositionen	sind	Frauen	stark	
unterrepräsentiert.	

kaufmännisch verwaltend
mit	Führungsverantwortung 18,2 Stunden

ohne	Führungsverantwortung 9,5 Stunden

technisch 
mit	Führungsverantwortung 34 Stunden

ohne	Führungsverantwortung 20,7 Stunden

gewerblich
mit	Führungsverantwortung 19,8 Stunden

ohne	Führungsverantwortung 5,5 Stunden

davon Männer

Mitarbeiter,	die	2013	Elternzeit		
in	Anspruch	nahmen 9 4

Mitarbeiter,	die	sich	zum	31.12.	noch		
in	Elternzeit	befanden 4 1

Mitarbeiter,	die	im	Jahr	2013	aus	der		
Elternzeit	zurückkehrten 5 3

Mitarbeiter,	die	das	Unternehmen		
nach	der	Elternzeit	verlassen	haben 0 0

7.1.5 Vielfalt und Chancengleichheit

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (LA 15 )	
Am	Arbeitsplatz	wünschen	sich	viele	Mitarbeiterin-
nen	und	Mitarbeiter	größtmögliche	Flexibilität,	um	
berufliche	und	familiäre	Interessen	miteinander	in	
Einklang	bringen	zu	können.	Die	Vereinbarkeit	von	
Beruf	und	Familie	nimmt	daher	auch	bei	bremen-
ports	einen	hohen	Stellenwert	ein.	Seit	dem	Jahr	
2005	ist	bremenports	durch	das	„audit	beruf	und	
familie“	als	familienfreundliches	Unternehmen	
zertifiziert.	Grundlage	für	diese	Auszeichnung	bilden	
flexible	Arbeitszeiten	und	unterschiedliche	Arbeits-
zeitmodelle.

Müttern	und	auch	Vätern	wird	für	eine	bessere	Fle-
xibilität	bei	der	Kinderbetreuung	auf	Wunsch	zudem	
ein	Heimarbeitsplatz	eingerichtet,	um	einen	Teil	der	

Arbeitszeit	von	zu	Hause	aus	absolvieren	zu	können.	
Durch	Kooperationen	mit	ausgewählten	Krippen,	
Kinderferienprogrammen	und	einem	Eltern-Kind-
Büro	vor	Ort	werden	berufstätige	Eltern	zusätzlich	
entlastet.	

Grundsätzlich	haben	alle	Mitarbeiter	Anspruch	auf	
Elternzeit.	Inzwischen	ist	es	Normalität	geworden,	
dass	auch	die	männlichen	Kollegen	bei	Geburt	eines	
Kindes	Elternzeit	nehmen.	Insgesamt	nahmen	im	
Berichtszeitraum	neun	Mitarbeiter,	davon	fünf	weib-
liche	und	vier	männliche,	die	Elternzeit	in	Anspruch.	
Fünf	Mitarbeiter	kehrten	in	2013	an	ihren	Arbeits-
platz	zurück.	Bisher	haben	bremenports	während	
oder	unmittelbar	nach	der	Elternzeit	keine	Mitarbei-
ter	verlassen.

dass	Weiterbildungsmaßnahmen	im	gewerblichen	
Bereich	im	Wesentlichen	durch	praxisorientierte	
Einweisungen	in	die	entsprechenden	Tätigkeiten	
bzw.	technischen	Anlagen	gekennzeichnet	sind.	Die-
se	sog.	„Training-on-the-Job“-Maßnahmen	werden	

zeitlich	nicht	erfasst,	sodass	der	vergleichsweise	
niedrige	Weiterbildungswert	von	5,5	Stunden	je	
gewerblicher	Mitarbeiter	ohne	Führungsverantwor-
tung	an	dieser	Stelle	nicht	repräsentativ	ist.

GRI
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Auch	im	Berichtsjahr	blieb	unsere	Schwerbehinder-
tenquote	mit	über	10	%	weit	überdurchschnittlich	
über	der	vom	Behindertengleichstellungsgesetz	des	
Landes	Bremen	geforderten	Quote	von	6	%.	Um	dies	
zu	stützen	haben	Geschäftsführung,	Betriebsrat	und	
Schwerbehindertenvertretung	eine	Integrationsver-
einbarung	getroffen.	Durch	sie	soll	die	Integration	
und	Beschäftigungssituation	von	Schwerbehinder-
ten	im	Unternehmen	kontinuierlich	und	nachhaltig	
verbessert	werden.

Ein	weiteres	zentrales	Anliegen	von	bremenports	
ist	es	eine	ausgewogene Altersstruktur	zu	schaffen.	
Sicherstellen	möchten	wir	dieses	Ziel	auch	durch	
attraktive	Angebote	für	die	älteren	Beschäftigten.	
Unsere	flexiblen	Modelle	zur	freiwilligen	Altersteil-
zeit	orientieren	sich	am	geltenden	Tarifvertrag	TV	

FlexAZ.	Dieser	durch	Teilzeitbeschäftigung	einen	
schrittweisen	Übergang	vom	Berufsleben	in	den	
Ruhestand,	ohne	dabei	frühzeitig	in	Rente	gehen	zu	
müssen.	Die	Beschäftigten	haben	auch	nach	dem	
Renteneintrittsalter	noch	die	Möglichkeit	auf	freiwil-
liger	Basis	am	Berufsleben	teilzunehmen.

Gleichbehandlung und Antidiskriminierung	(HR 4 )
Gleichbehandlung	ist	für	bremenports	selbstver-
ständlich	und	wird	entsprechend	durch	ein	faires	
und	respektvolles	Miteinander	aller	Beschäftigten	
gelebt.	Als	öffentliches	Unternehmen	beachten	
wir	neben	dem	Allgemeinen	Gleichstellungsge-
setz	(AGG)	das	Bremische	Behindertengleichstel-
lungsgesetz	(BGG)	und	das	Bremischen	Gesetz	zur	
Gleichstellung	von	Frau	und	Mann	im	öffentlichen	
Dienst	(LGG).	Im	Berichtszeitraum	hat	es	weder	im	

		Anzahl	männlicher	Mitarbeiter							 		Anzahl	weiblicher	Mitarbeiter

ohne	Führungs-	
verantwortung

mit	Führungs-	
verantwortung

ohne	Führungs-	
verantwortung

mit	Führungs-	
verantwortung

ohne	Führungs-	
verantwortung

mit	Führungs-	
verantwortung

ohne	Führungs-	
verantwortung

mit	Führungs-	
verantwortung

ohne	Führungs-	
verantwortung

mit	Führungs-	
verantwortung

ohne	Führungs-	
verantwortung

mit	Führungs-	
verantwortung

3

19

4

28

12

22

28

30

48

16

6

2

32

48

2

12

136

95

80

127

Mitarbeiterstruktur nach Tätigkeitsbereich

Mitarbeiterstruktur nach Altergruppen
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	55

Um	eine	ausgewogenere	Mitarbeiterstruktur	zu	
schaffen	hat	bremenports	einen	„Frauenförderplan“	
entwickelt.	Dieser	wurde	im	Berichtsjahr	konsequent	
umgesetzt.	Im	Jahr	2013	konnte	die	Frauenquote	so	
von	22,7	%	auf	23,7	%	gesteigert	werden.	Dem	Ziel,	
den	Anteil	an	Frauen	an	der	Gesamtbelegschaft	bis	

zum	Jahr	2020	auf	30	%	zu	steigern	strebt	bremen-
ports	so	weiter	entgegen.	Neben	der	Quotenrege-
lung	wird	u.	a.	auch	durch	Maßnahmen	wie	dem	
Girls	Day	versucht	für	die	frauenuntypischen	Berufe	
zu	werben	und	junge	Frauen	für	technische	Ausbil-
dungsberufe	zu	begeistern.

GRI
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Rahmen	der	Tätigkeiten	im	inneren	und	äußeren	
Wirkungsbereich	des	Unternehmens,	noch	im	Zuge	
von	Bewerbungs-	und	Einstellungsverfahren	Klagen	
oder	Beschwerden	gegen	die	Gleichstellungsgrund-
sätze	gegeben.	Auch	dem	Betriebsrat	lagen	keine	
Fälle	von	Diskriminierung	vor.

Von	Diskriminierung	betroffene	Mitarbeiter	können	
sich	je	nach	Art	und	Ausmaß	der	Diskriminierung	an	
den	Vorgesetzten,	den	Betriebsrat,	die	Frauen-	oder	
Schwerbehindertenvertretung,	den	Personalbereich	
oder	die	betriebliche	Sozialberatung	wenden.	Diese	
haben	die	Aufgabe	die	Betroffenen	unverzüglich	
nach	Kenntnis	des	Vorfalls	zu	beraten	und	zu	unter-

stützen,	in	getrennten	und/oder	in	gemeinsamen	
Gesprächen	mit	den	betroffenen	Personen	den	
Sachverhalt	festzustellen	und	zu	dokumentieren,	die	
betroffenen	Personen	über	die	tatsächlichen	und	
arbeitsrechtlichen	Zusammenhänge	und	Folgen	
aufzuklären,	allen	–	auch	vertraulichen	–	Hinweisen	
und	Beschwerden	im	vorgenannten	Sinne	nachzu-
gehen	sowie	den	Betroffenen	zu	allen	Gesprächen	
zu	begleiten,	zu	beraten	und	sie	in	ihrer	Vertretung	
zu	unterstützen.	

Bewerber	haben	die	Möglichkeit	sich	im	Rahmen	
des	Bewerbungsverfahrens	an	den	AGG-Beauftrag-
ten	der	Personalstelle	zu	wenden.

7.2 Korruptionsbekämpfung und Einhaltung der Gesetze

Managementansatz
Zur	Sicherstellung	der	Anforderungen	werden	bei	
der	bremenports	Verfahren	zur	Compliance	und	
internen	Revision	verfolgt.	

Im	Rahmen	der	Compliance	steht	die	Korruptions-
prävention	im	Vordergrund.	Die	Geschäftsführung	
ist	verpflichtet	die	Vorschrift	zur	Vermeidung	und	
Bekämpfung	der	Korruption	in	Gesellschaften	der	
Freien	Hansestadt	Bremen	sowie	die	Verwaltungs-
vorschrift	über	die	Annahme	von	Belohnungen	
und	Geschenken	durch	geeignete	Maßnahmen	
umzusetzen.	Die	Antikorruptionsbeauftragte	ist	in	
dieser	Funktion	der	Geschäftsführung	unmittelbar	
unterstellt.	In	Anwendung	der	Fachkunde	auf	dieses	
Arbeitsfeld	ist	die	Antikorruptionsbeauftragte	wei-
sungsfrei.	Umfang	und	Inhalt	der	Präventionsmaß-
nahmen	werden	von	der	Korruptionsbeauftragten	
mit	den	Geschäftsführern	regelmäßig	abgestimmt.

Die	interne Revision	ist	eine	unabhängige	Prü-
fungsfunktion	im	Auftrage	der	Geschäftsführung	
und	des	Aufsichtsratsvorsitzenden,	die	sich	an	die	
Maßgabe	der	Richtlinie	der	Internen	Revision	hält.	
Die	Aufgabe	ist	in	einer	Stabsfunktion	verankert	und	
der	Geschäftsführung	direkt	unterstellt.	Sie	ist	der	
Geschäftsführung	gegenüber	weisungsgebunden,	
hinsichtlich	der	Wahrnehmung	und	Durchführung	
ihrer	Aufgaben	unabhängig	und	hat	ein	uneinge-
schränktes	Informationsrecht.	In	Absprache	mit	der	
Geschäftsführung	können	auch	interne	und	externe	
Sachverständige	hinzugezogen	werden.

Korruptionsbekämpfung (SO 2 , SO 3 , SO 4 )
Mit	der	Einrichtung	einer	Antikorruptionsstelle	
wurden	im	Jahr	2008	mögliche	Korruptionsrisiken	
in	allen	Bereichen	von	bremenports	analysiert.	
Diese	Analyse	wurde	Anfang	2014	wiederholt.	Zu	
den	Schwerpunkten	der	kontinuierlichen	Antikor-
ruptionsarbeit	zählen	die	Beratung	von	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeitern	sowie	die	Sensibilisierung	
der	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	auf	der	Basis	
regelmäßiger	Antikorruptionsschulungen	durch	
die	Zentrale	Antikorruptionsstelle	Bremen	(ZAKS).	
Bisher	wurden	167	Mitarbeiter	geschult,	davon	14	im	
Berichtszeitraum	(13	Mitarbeiter	ohne	Führungsver-
antwortung),	was	3,7	%	der	Gesamtmitarbeiteran-
zahl	entspricht.	Alle	neu	eingestellten	Mitarbeiter	
erhalten	im	Rahmen	der	Einarbeitung	zudem	eine	
Einweisung	zum	Thema.	Nach	einem	Korruptionsfall	
im	Jahr	2012	wurde	im	Jahr	2013	ein	weiterer	Kor-
ruptionsfall	zur	Anzeige	gebracht	und	untersucht.	
bremenports	hat	hier	durch	die	Innenrevision	eine	
externe	Stelle	beauftragt,	um	eine	unabhängige	
Überprüfung	des	Falles	sicherzustellen.	Die	staats-
anwaltschaftlichen	Ermittlungen	sind	noch	nicht	
abgeschlossen.

Einhaltung der Gesetze (SO 8 )
Im	Berichtszeitraum	2013	kam	es	zu	keinen	Verfah-
ren	aufgrund	von	Verstößen	gegen	Rechtsvorschrif-
ten,	die	zu	wesentlichen	nicht	monetären	Strafen	
geführt	haben.	
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7.3 Kundenverantwortung

7.3.1 Kundengesundheit und Sicherheit

Managementansatz
Im	Rahmen	der	Kundenverantwortung	sind	folgende	
Ziele	hervorzuheben:
• bremenports	stellt	für	das	Sondervermögen		
	 Hafen	langfristig	die	wirtschaftliche	und	nach-	
	 haltige	Führung	der	gebündelten	Hafeninfra-	
	 struktur	entlang	ihres	Lebenszyklus	sicher.	
• bremenports	ist	für	alle	seine	Kunden	und		 	
	 Lieferanten	im	In-	und	Ausland	ein	zuverlässiger,		
	 kompetenter,	partnerschaftlich	agierender	Häfen-	
	 Servicedienstleister.

Die	Sicherheit	und	Gesundheit	für	Beschäftigte,	
Kunden,	Dienstleister,	beauftragte	Unternehmen	
und	Dritte	(PR 1 )	auf	den	Anlagen	der	Sonder-
vermögen	Hafen	/	Fischereihafen	(WS)	ist	für	die	
bremenports	oberstes	Gebot.	Nationale	und	inter-
nationale	Gesetze,	Verordnungen	und	Abkommen	
bilden	die	Grundlage	sowohl	für	die	betriebliche	
Sicherheit	(Safety),	als	auch	für	die	Abwehr	von	
äußeren	Gefahren	(Security).

Potenzielle	Risiken	bestehen:
• durch	die	möglichen	Folgen	von	Naturereignissen,	
	 die	aus	Hochwasser	und	Stürmen	resultieren,
• durch	technisches	Systemversagen,
• durch	Sabotage	und	Terrorangriffe.

Grundsätzlich	stehen	die	Erstellung	von	Risikobe-
wertungen,	die	Einleitung	von	Präventivmaßnah-
men,	die	Erstellung	von	Verfahrensanweisungen	zur	
Gefahrenabwehr	sowie	das	kontinuierliche	Schulen	
und	Üben	dieser	Verfahren	im	Fokus	der	internen	
Sicherheitsarbeit.	

Die	Verfahren,	die	sowohl	zur	Gefahrenabwehr	als	
auch	zur	schnellen	Wiederherstellung	des	Betriebs	
nach	einem	Schadensereignis	eingeführt	wurden,	
werden	regelmäßig	verifiziert	und	validiert	und	im	
Bedarfsfall	um	neue	Prozesse	erweitert.

Die	folgende	Systematisierung	zeigt,	dass	der	
Bereich	der	betrieblichen	Sicherheit	(Safety)	von	der	
Masterplanung	über	den	Bau	und	die	Nutzung	bis	
zur	Unterhaltung	berücksichtigt	wird,	wohingegen	

Dazu	gehören	in	erster	Linie:
• Die	Sicherstellung	der	Nutzungsqualitäten	über		
	 den	gesamten	Lebenszyklus	der	Hafenanlagen.
• Angemessene	Aktivitäten	zur	Aufrechterhaltung		
	 der	Betriebsbereitschaft	und	Verkehrssicherheit.
• Die	störungsfreie	Beseitigung	von	Hindernissen		
	 und	Mindertiefen	sowie	die	Gewährleistung	ei-	
	 ner	permanenten	Aufrechterhaltung	ausreichen-	
	 der	Wassertiefen.
• Der	Schutz	der	Kundendaten	sowie	die	Sicherheit		
	 digitaler	Informationssysteme.

der	Bereich	der	Gefahrenabwehr	(Security)	lediglich	
im	Bereich	der	Hafennutzung	von	Bedeutung	ist:

Planung:
• Im	Rahmen	der	Projektplanung	wird	grundsätz-	
	 lich	eine	Bewertung	hinsichtlich	der	Gefahr	für	
	 Leib	und	Leben	vorgenommen.

Bau:
• Im	Neubau	wird	auf	den	Einbau	von	nicht		
	 gesundheitsschädlichen	Materialien	geachtet.		
	 Die	Umsetzung	ist	Bestandteil	eines	entsprechen-	
	 den	Qualitätsmanagements.	Dieses	befand	sich		
	 im	Berichtszeitraum	in	Vorbereitung	und	wurde		
	 2014	mit	der	Zertifizierung	nach	ISO	9001:	2008	in	
	 der	ersten	Stufe	abgeschlossen.
• Wenn	für	ein	Neubauvorhaben	externe	Firmen		
	 beauftragt	und	damit	Beschäftigte	unterschied-	
	 licher	Unternehmen	eingesetzt	werden,	achtet		
	 bremenports	auf	die	Bestellung	eines	Sicherheits-	
	 und	Gesundheitsschutzkoordinators	(=	SiGeKo).		
	 Dieser	hat	alle	erforderlichen	Maßnahmen	der		
	 Arbeitssicherheit	und	des	Gesundheitsschutzes		
	 in	einem	sogenannten	SiGe-Plan	festzulegen,	zu		
	 koordinieren	und	ihre	Einhaltung	zu	überprüfen.

Nutzung:
• Security – Hafensicherheit (ISPS-Code) 
 Mit	steigender	Tendenz	besteht	eine	globale		
	 Bedrohung	für	die	(deutsche)	Wirtschaft	durch	or-	
	 ganisierte	Kriminalität,	Sabotage	und	Terrorismus.	
	 Häfen	und	Hafenanlagen	bieten	dabei	teilweise		
	 Ziele	für	terroristische	Aktivitäten.	Die	Bundesre-	
	 publik	Deutschland	ist	in	ihren	Hafenstandorten	
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	 unmittelbar	auf	sichere	Im-	und	Exportmöglich-	
	 keiten	angewiesen.	Aus	diesen	Gründen	wurde	
	 in	den	letzten	Jahren	der	präventive	Schutz	des	
	 Seeschiffsverkehrs	und	der	Hafenwirtschaft	vor	
	 Terrorangriffen	verbessert.	Seit	2004	werden	in	
	 den	bremischen	Häfen	auf	Basis	nationaler	und		
	 internationaler	gesetzliche	Rahmenbedingungen,		
	 wie	dem	International	Ship	and	Port	Facility		
	 Security	Code	(ISPS)	Risikobewertungen	für	ISPS-	
	 Hafenanlagen	durchgeführt.	Darauf	aufbauend		
	 werden	durch	Behörden	und	Anlagenbetreiber		
	 Gefahrenabwehrkonzepte	für	drei	Gefahren-	
	 stufen	entwickelt	und	umgesetzt.	Es	handelt	sich		
	 um	bauliche,	technische	und	organisatorische		
	 Maßnahmen.	Zur	Kontrolle	und	Weiterentwick-	
	 lung	erfolgt	die	Schulung	der	Mitarbeiter	und	be-	
	 auftragten	Unternehmen.	Unternehmensüber-	
	 greifend	werden	jährlich	Übungen	zur	Überprü-	
	 fung	der	Prozesse	durchgeführt.

• Safety – Arbeitssicherheit 
 Um	die	Gesundheit	der	Mitarbeiter	von	auf		
	 Hafenanlagen	tätigen	Unternehmen	zu	ge-	
	 währleisten,	wurden	Sicherheitsbestimmungen	
	 erarbeitet.	Diese	sind	nicht	nur	von	beauftragten	
	 Unternehmen,	sondern	auch	von	jedem	Nutzer	
	 der	Anlagen,	anzuerkennen.	Hierzu	gehören	Rege-	
	 lungen	zum	Befahren	der	Anlage,	genauso	wie		
	 Vereinbarungen	zur	Nutzung	von	Sicherheits-	
	 karten.	Zur	sozialen	Unterstützung	der	Schiffs-	
	 besatzungen	werden	von	den	Umschlagsunter-	
	 nehmen	zudem	Fahrdienstleistungen	angeboten.		
	 So	kann	die	Besatzung	sicher	vom	Hafengelän-	

	 de	in	die	Innenstadt	(bspw.	zur	Seemannsmission	
	 gelangen),	um	am	sozialen	Leben	teilhaben	zu
	 können.	
	
Unterhaltung:
• Auch	im	Rahmen	der	Hafeninstandhaltung	wird	
	 auf	die	Verwendung	von	nicht	gesundheits-	
	 schädlichen	Materialien	geachtet.	So	werden		
	 beim	Betrieb	der	Hafeninfrastrukturanlagen		
	 und	der	Betriebsmittel	(Arbeitsschiffe,	Fahrzeuge)		
	 möglichst	biogene	Betriebs-	und	Schmierstoffe		
	 eingesetzt.	
• Im	Bereich	der	Baggerei	erfolgt	eine	jährliche	
	 Untersuchung	des	Baggergutes	aus	jedem	Ha-	
	 fenbereich.	Zudem	wird	ein	regelmäßiges	Schad-	
	 stoffmonitoring	für	jedes	Spülfeld	auf	der		 	
	 Baggergutdeponie	Seehausen	durchgeführt.
• Im	Rahmen	des	Liegenschaftsmanagements		
	 erfolgt	bei	Grundstücksveräußerungen	in	be-	
	 gründeten	Fällen	eine	Untersuchung	auf	Alt-	
	 lasten.

Forschung und Entwicklung:
• Neben	der	Erhöhung	der	Sicherheit	von	Perso-	
	 nen	und	Waren	im	direkten	Umschlag	ist	Bremen		
	 durch	Beteiligung	an	nationalen	und	internatio-	
	 nalen	Forschungsprojekten	wie	z.	B.	an	ECSIT		
	 (Erhöhung	der	Containersicherheit	durch	berüh-	
	 rungslose	Inspektion	im	Hafen-Terminal)	oder		
	 Cassandra	(Common	Assessment	and	Analysis	of		
	 risk	in	global	supply	chain)	bestrebt,	die	Sicher-	
	 heit	in	der	gesamten	Transport-	und	Lieferkette	zu	
	 steigern.

7.3.2 Schutz der Kundendaten

Seit	der	Gründung	der	bremenports	GmbH	&	Co.	KG	
wird	die	Umsetzung	und	Einhaltung	des	Daten-
schutzes	(PR 8 )	durch	den	betrieblichen	Daten-
schutzbeauftragten	unterstützt.	Dieser	richtet	sich	
nach	den	gesetzlichen	Regelungen	zur	Erhebung,	
Verarbeitung	oder	Nutzung	personenbezogener	
Daten,	die	aus	dem	Bundesdatenschutzgesetz	
[BDSG]	und	dem	Bremischen	Datenschutzgesetz	
[BremDSG]	hervorgehen.

Über	die	gesetzlichen	Verpflichtungen	hinaus	
erstellt	der	Datenschutzbeauftragte	auf	freiwil-
liger	Basis	einen	jährlichen	Datenschutzbericht.	

Dieser	erschien	erstmalig	2012	und	wurde	für	2013	
fortgeführt.	Er	enthält	Informationen	zu	den	wich-
tigsten	Projekten,	datenschutzrelevanten	Vorfällen,	
gesetzlichen	Änderungen	und	sonstigen	Aufgaben	
des	Datenschutzbeauftragten.	Auch	die	Anzahl	an	
Anfragen	und	Beschwerden	ist	hier	entsprechend	
hinterlegt.	Auf	den	Erfüllungsgrad	des	Datenschut-
zes	ausgegliederter	Prozesse	wie	beispielsweise	die	
Lohn-	und	Gehaltsabrechnung	und	die	Rechnungs-
abwicklung	hat	bremenports	keinen	Einfluss.
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Anfrage und Beschwerden durch Kunden und Bürger 
Im	Jahr	2013	sind	weder	Beschwerden	von	Kunden	
und	Bürgern	eingegangen,	noch	wurden	Anfragen	
von	Kunden	über	die	Nutzung	persönlicher	Daten	in	
Softwaresystemen	oder	bei	der	Videoüberwachung	
an	bremenports	gerichtet.	Hinweise	auf	Missbrauch	
von	Daten	oder	Datenpannen	liegen	der	Daten-
schutzbeauftragten	nicht	vor.

Folgende	Angebote	stellen	das	Anfrage-	und	Be-
schwerdemanagement	sicher:
• Einen	Überblick	über	die	verwendeten	personen-	
	 bezogene	Daten	und	deren	Einsatz	erhalten		
	 interessierte	Bürger	auf	der	Internetseite		
	 www.bremenports.de	im	Bereich	Impressum	und		
	 Datenschutz.	Im	hier	hinterlegten	öffentlichen		
	 Verfahrensverzeichnis	sind	die	erhobenen	Daten-	
	 gruppen	anhand	von	Personengruppen	beschrie-	
	 ben.	
• Bei	Rückfragen,	Beschwerden	oder	Anregungen		
	 steht	der	betriebliche	Datenschutzbeauftragte		
	 jederzeit	als	Ansprechpartner	zur	Verfügung.		
	 Dieser	ist	telefonisch	oder	per	E-Mail	unter		
	 datenschutz@bremenports.de	jederzeit	erreich-	
	 bar.	Die	Kontaktdaten	sind	auf	der	Internetseite		
	 veröffentlicht.
• Bei	Bedarf	können	im	Anschluss	für	weiterge-	
	 hende	Gespräche	kurzfristig	persönliche	Termine		
	 vereinbart	werden.	In	diesen	Terminen	ist	dann		
	 z.	B.	auch	die	Einsicht	in	Videoaufzeichnungen		
	 nach	dem	4-Augenprinzip	möglich.			

Anfragen und Beschwerden durch Mitarbeiter	
Seitens	der	Mitarbeiter	wurden	2013	keine	schrift-
lichen	Beanstandungen	ausgesprochen.	Soweit	

es	zu	geringfügigen	Verstößen	von	datenschutz-
rechtlichen	Bestimmungen	und	Regelungen	im	
persönlichen	Umgang	der	Mitarbeiter	unterein-
ander	gekommen	ist,	wurde	den	Empfehlungen	
und	Hinweisen	umgehend	gefolgt.	Ein	Beispiel	ist	
der	Verzicht	auf	die	Nennung	des	Abwesenheits-
grundes	eines	Mitarbeiters.	Insgesamt	nimmt	der	
Datenschutz	im	Bewusstsein	der	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	eine	ausgeprägte	Rolle	ein.	Dies	be-
legen	die	Mitarbeiteranfragen,	bei	denen	oft	schon	
präventiv	die	datenschutzrechtlichen	Bewertungen	
eingeholt	werden.

Folgende	Angebote	stellen	das	Anfrage-	und	Be-
schwerdemanagment	sicher:
• Neben	den	allgemeinen	Kontaktmöglichkeiten	
	 wie	Telefon	oder	E-Mail	wird	bei	Anfragen	oder		
	 Anregungen	durch	die	Mitarbeiter	der	persönli-	
	 che	Kontakt	genutzt.	Hierzu	wurde	die	Erreich-	
	 barkeit	der	Datenschutzbeauftragten	in	die	Tele-	
	 fonliste	des	Betriebs	unter	Angabe	der	Büro-	
	 adresse	und	der	Raumnummer	aufgenommen.
• Nach	der	Aufnahme	der	Anfrage	oder	auch	der		
	 Beschwerde	wird	der	Sachverhalt	mit	den	be-	
	 teiligten	Fachbereichen	ggf.	gemeinsam	mit	den		
	 Betroffenen	nachgegangen.	Je	nach	Art	des	Anlie-	
	 gens	und	Bearbeitungsdauer	erhalten	die	Betrof-	
	 fenen	eine	Zwischenmeldung	bzw.	nach	Beseiti-	
	 gung	des	Mangels	eine	Rückmeldung.	
• Aus	entsprechenden	Vorfällen	werden	ggf.	Maß-	
	 nahmen	für	die	kommenden	Jahre	entwickelt.						

7.3.3 Kundenzufriedenheit

Im	Berichtszeitraum	2013	wurde	keine	strukturierte	
Analyse	der	Kundenzufriedenheit	durchgeführt,	
sondern	in	Vorbereitung	zur	ISO-Zertifizierung	die	
erste	Sammlung	von	Kundenreaktionen	vorge-
nommen.
	
Mit	dem	Aufbau	und	der	Einführung	des	Qualitäts-
management-Systems	werden	nun	auf	Basis	von	
systematischen	Auswertungen	der	Kundenreaktion	
Daten	erhoben.	Diese	werden	zukünftig	u.	a.	über	
Fragebögen,	Auswertung	von	Kündigungen	bis	zur	

Einrichtung	eines	Beschwerdemanagers	ermittelt.	
Die	Häufigkeit	der	Bewertung	ergibt	sich	aus	einer	
noch	zu	ermittelnden	Prioritätenliste.	Die	Bewer-
tung	und	Definition	evtl.	Korrekturmaßnahmen	
erfolgt	über	die	Geschäftsleitung	und	den	Quali-
tätsmanagement-Beauftragten.



7.4 Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten auf das gesellschaftliche Umfeld

7.4.1 Verfahren zur Identifizierung der Auswirkungen

Managementansatz
Problemübergreifend	und	über	rechtliche	Anforde-
rungen	hinaus	gehend	hat	sowohl	bremenports	mit	
der	greenports-Strategie	als	auch	der	Senator	für	
Wirtschaft,	Arbeit	und	Häfen	mit	der	umweltpoliti-
schen	Erklärung	im	Rahmen	der	PERS-Zertifizierung	
Voraussetzungen	geschaffen,	um	negative	Auswir-
kungen	der	Geschäftstätigkeiten	zu	vermeiden	bzw.	
positive	zu	fördern.

Die	bremenports	verfügt	als	Hafenentwickler	sowie	
als	Manager	der	Sondervermögen	über	erhebliche	

Je	nach	Größenordnung	der	Investition	sind	unter-
schiedlich	weit	reichende	Verfahren	vorgegeben,	
um	die	mit	öffentlichen	Investitionen	verbunde-
nen	Auswirkungen	–	auch	solche	sozialer	Art,	wie	
gesundheits-	und	sicherheitsrelevante	Aspekte	–	
frühestmöglich	zu	prüfen	und	Beeinträchtigungen	
zu	vermeiden.	Hierzu	gehören	u.	a.	interne	Entschei-
dungsvorlagen,	Deputations-	bzw.	Senatsvorlagen	
sowie	Investitionsprogramme,	in	denen	entspre-
chende	Angaben	abgefragt	werden.	

Darüber	hinaus	sind	die	eigentlichen	Zulassungsvo-
raussetzungen	für	Projekte	rechtlich	geregelt	und	
reichen	von	einfachen	fachrechtlichen	Genehmi-
gungsverfahren	(„ohne	Konzentrationswirkung“)	bis	
zu	komplexen	Planfeststellungsverfahren	(„mit	Kon-
zentrationswirkung“).	In	diesen	Verfahren	werden	
fachbehördliche	Anforderungen	z.	B.	zu	Aspekten	der	
Gesundheit,	Sicherheit	und	Geschlechtergerechtig-
keit	direkt	abgefragt	oder	im	Wege	der	Beteiligung	
eingebracht.	In	diesen	Zusammenhang	sind	auch	
Umweltverträglichkeitsprüfungen	zu	nennen,	die	
diese	Themenfelder	teilweise	mit	berücksichtigen.	
Sie	sind	rechtlich	in	Art	einer	Positivdefinition	(alle	
Projekte	einer	Art)	vorgegeben.	

Gestaltungsmöglichkeiten,	um	Beeinträchtigungen	
auf	die	lokale	Gemeinschaft	zu	minimieren,	die	
durch	Art	und	Ausgestaltung	der	Management-	
und	Consulting-Tätigkeiten	(Beratung,	Planung,	
Bauleitung/-überwachung)	ergänzt	werden.	Die	
Aufgabenwahrnehmung	ermöglicht	eine	Reihe	
positiver	Einflussnahmen	und	bietet	die	Möglich-
keit	Negativeinflüsse	zu	vermeiden.	Die	Abgrenzung	
zwischen	bremenports	und	den	Sondervermögen	
orientiert	sich	an	der	inhaltlichen	Zuordnung	der	
Geschäftstätigkeit,	obwohl	i.	d.	R.	die	bremenports	
praktisch	in	Erscheinung	tritt.

Sofern	bei	Zulassungsverfahren	eine	öffentliche	
Beteiligung	durchgeführt	wird,	können	sich	Interes-
sengruppen	und	lokal	Betroffene	per	Anhörung	oder	
Stellungnahme	einbringen.	Zudem	sind	bestimmte	
Umweltverbände	im	Wege	der	Verbändebeteiligung	
einzubinden	und	besitzen	unter	bestimmten		
Voraussetzungen	ein	Verbandsklagerecht.	In	einfa-
chen	Zulassungsverfahren	wird	seitens	der	Geneh-
migungsbehörden	auf	diese	Form	der	Beteiligung	
verzichtet	und	nur	direkt	Betroffenen	die	Stellung-
nahme	eingeräumt.

Sollten	in	der	Umsetzungsphase	rechtliche	Defizite	
erkannt	werden,	die	im	Wege	einer	Ergänzung	der	
Zulassung	behoben	werden	können,	besteht	auch	
dann	noch	die	Möglichkeit,	diese	Aspekte	der	Sozial-
verträglichkeit	eines	Vorhabens	nachzubessern.

GRI
	 SO	1
	



 76 | 77

GESELLSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT

A. Flächennutzung:	
	 A.1. Wettbewerb um Flächen  
 (Zugang zur Weser/Ressourcenverbrauch)			
Große	Teile	der	Weserufer	sind	in	Bremen	und	Bre-
merhaven	mit	hafenwirtschaftlichen	oder	indus-	
triellen	Nutzungen	überprägt,	die	den	Zugang	zur	
Weser	und	die	Nutzung	des	Naturraums	einschrän-
ken.	Die	Nutzbarkeit	der	Ufer	bzw.	ufernahen	Flä-
chen	durch	die	Öffentlichkeit	ist	dadurch	dauerhaft	
eingeschränkt.

Auch	wenn	der	Flächenbedarf	auf	das	unbedingt	
notwendige	Maß	beschränkt	wird,	ist	der	Verbrauch	
natürlicher	Ressourcen	unvermeidbar.	Die	Funktio-
nalisierung	der	Weser	und	Uferflächen	durch	Schiff-
fahrt	und	Häfen	trägt	zur	ökologischen	Verarmung	
der	Unterweserregion	bei	–	Pflanzen	und	Tieren	
wird	ihr	z.	T.	spezifischer	Lebensraum	dauerhaft	
entzogen.
	
Die	Randbedingungen	(Lage	an	der	Weser	bzw.	
Wesermündung	mit	standortbedingter	Ausrich-
tung	der	Ökonomie	auf	die	maritime	Wirtschaft;	
begrenztes	Flächenpotenzial	im	Stadtstaat	Bremen)	
bedingen	physische	Grenzen	und	eine	starke	öko-
nomische	Ausrichtung	auf	die	natürliche	Stand-
ortgunst	am	seeschifftiefen	Fahrwasser.	Eine	enge	
Kooperation	mit	Niedersachsen	und	den	jeweiligen	
Stadtumlandgemeinden	wirkt	Beeinträchtigungen	
entgegen.	Zahlreiche	jüngere	Investitionsvorhaben	
in	Schifffahrt	und	Häfen	waren	mit	umfangrei-

chen	Kompensationsmaßnahmen	verbunden,	die	
Ersatzlebensräume	schaffen	und	der	ökologischen	
Verarmung	entgegen	wirken	(vgl.	EN	13).
	
Ein	Rückbau	von	Hafenanlagen	ist	grundsätzlich	
nicht	ausgeschlossen;	dies	betrifft	z.	B.	Umwidmun-
gen	von	Flächen,	die	hafenwirtschaftlich	nicht	mehr	
benötigt	werden.	In	Vereinbarkeit	mit	der	Hafennut-
zung	werden	Ansätze	unterstützt,	die	Häfen	z.	B.	für	
touristische	Angebote	oder	andere	Funktionen	zu	
öffnen	(siehe	Überseestadt	in	Bremen,	Hafenwelten	
und	Schaufenster	Fischereihafen	in	Bremerhaven).

 A.2. Wertminderungen und -steigerungen von  
 Grundstücken			
Der	Hafen	übt	direkt	über	seine	Flächenbedarfe	
(auch	Kompensationsflächen)	einen	hohen	Druck	
auf	andere	Flächennutzungen	aus.	Je	nach	Art	
benachbarter	Flächennutzungen	sind	Wertstei-
gerungen	(gewerbliche	Nutzflächen)	durch	eine	
Ausdehnung	des	Hafens	ebenso	möglich	wie	Wert-
minderungen	(Wohngebiete).	Preissteigerungen	
durch	erhöhte	Flächennachfrage	beeinträchtigen	
zwar	andere	Nutzer,	sind	aber	marktbedingt	und	
durch	den	Hafen	nicht	beeinflussbar.	Werden	durch	
Hafenausbauten	Wertminderungen	an	Immobilien	
verursacht	und	in	den	Genehmigungsverfahren	
Entschädigungen	geltend	gemacht,	werden	diese	
bei	Eintritt	auch	vom	Verursacher/Verpflichteten	
übernommen.

Wesermündung mit Wattflächen – Hafen und Naturschutz müssen gemeinsam organisiert werden

GRI
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7.4.2 Potenzielle positive und negative Auswirkungen



Der	Flächenerwerb	erfolgt	unter	Einschaltung	
öffentlicher	Kontrollinstitutionen	und	unter	Einhal-
tung	marktüblicher	Preise.	Die	bisherigen	Flächenei-
gentümer	sind	damit	häufig	trotzdem	„Nutznießer“	
öffentlicher	Bedarfe.	Verschiedene	Aufsichtsgremi-
en	und	Organisationsregelungen	stellen	sicher,	dass	
Benachteiligungen	Dritter	vermieden	oder	auf	ein	
Minimum	reduziert	werden.	

In	Kooperation	mit	Interessengruppen	(Landwirten,	
Grundeigentümern,	Naturschutzverbänden	etc.)	
werden	Gespräche	geführt,	um	gemeinsame	Inter-
essen	auszuloten,	gemeinsame	Projekte	zu	organi-
sieren	und	letztlich	nachteilige	Entwicklungen	zu	
vermeiden.

B. Enge räumliche Verflechtungen:	
	 B.1. Lärmemissionen			
Lärmemissionen	des	Hafens	resultieren	aus	bau-,	
anlage-	und	betriebsbedingten	Quellen	sowie	den	
vor-	und	nachgelagerten	Verkehren	(Seeschifffahrt,	
Binnenschifffahrt,	Bahn,	Lkw).	Trotz	Einhaltung	
rechtlich	vorgegebener	Grenzwerte	werden	die	
Lärmemissionen	von	Betroffenen	als	sehr	belastend	
eingestuft.	Seitens	der	Hafenbeteiligten	besteht	am	
Containerterminal	(CT	4)	ein	Lärmschutzmanage-
ment,	das	problematische	Lärmspitzen	sofort	an	die	
Umschlagsfirmen	meldet	und	Gegenmaßnahmen	
erlaubt.	Neben	aktiven	Lärmschutzmaßnahmen	
wurden	in	begrenztem	Umfang	auch	passive	Lärm-
schutzmaßnahmen	an	benachbarten	Wohnimmo-
bilien	(Weddewarden)	durchgeführt.

Um	weitere	Verbesserungen	mit	allen	Beteiligten	
zu	erreichen,	finden	regelmäßig	„Runde	Tische	zur	
proaktiven	Auseinandersetzung“	statt	(siehe	auch	
EN	20).

	 B.2. Emissionen von Luftschadstoffen
Ein	Hafenbetrieb	setzt	dauerhaft	see-	und	landsei-
tige	Verkehre	voraus.	Vor	allem	Schifffahrt	und	Stra-
ßenhinterlandverkehre	verursachen	nennenswerte	
Luftschadstoffbelastungen,	die	aufgrund	günstiger	
Windverhältnisse	bisher	lokal	zu	keinen	problema-
tischen	Belastungen	geführt	haben.	Zudem	bilden	
die	landseitigen	Hafenumschlagsflächen	räumlich	

gesehen	Pufferflächen	zu	den	Auswirkungen	der	
Schifffahrt.	Im	zeitlichen	Trend	sind	die	Belastungen	
in	Bremen	und	Bremerhaven	leicht	rückläufig46.

Nichtsdestotrotz	sind	alle	Beteiligten	an	Emissions-
reduzierungen	interessiert,	die	sich	aber	v.	a.	in	der	
Schifffahrt	(aufgrund	internationaler	Regelungsbe-
reiche)	aller	Voraussicht	nach	nur	langfristig	um-
setzen	lassen.	Zu	den	Maßnahmen,	die	direkt	durch	
das	Management	umgesetzt	werden	konnten,	
gehören	die	Einführung	von	Hafengebührenrabat-
ten	für	besonders	emissionsarme	Schiffe	(Environ-
mental	Ship	Index)	und	einer	damit	verbundenen	
Honorierung	mit	dem	„greenports	Award“	für	das	
emissionsärmste	Schiff	und	die	Reederei	mit	der	
entsprechenden	Flotte,	die	die	bremischen	Häfen	
im	Jahr	2013	regelmäßig	angelaufen	haben.	Zu	den	
Hauptaufgaben	zählt	zudem	in	den	letzten	Jahren	
der	Ausbau	der	Eisenbahninfrastruktur	zur	Begüns-
tigung	der	bahngestützten	Hinterlandtransporte	
(siehe	auch	EN	18:	Nutzung	von	Ökostrom).

	 B.3. Lichtemissionen
Der	Hafen	benötigt	sowohl	für	verkehrliche	
Anforderungen	als	auch	für	den	Betrieb	von	Ar-
beitsstätten	eine	gewisse	Beleuchtung,	die	in	der	
Konzentration	auf	Nachbarn	dauerhaft	belästigend	
wirken	kann	und	trotzdem	im	rechtlichen	Rahmen	
liegt.	Die	an	vielen	Stellen	aus	Naturschutzgründen	
notwendigen	Abschirmungen	an	den	Lichtquellen	
führen	zu	Verminderungen,	die	auch	der	lokalen	
Gemeinschaft	zugutekommen.	Die	technische	
Ausgestaltung	der	Lichtquellen	und	die	Relevanz	
des	Problems	werden	bei	Hafenentwicklungspro-
jekten	regelmäßig	neu	betrachtet.	Zudem	werden	
Mitarbeiter	und	Hafenwirtschaft	informiert	und	
sensibilisiert.

	 B.4. Verkehrsbelastungen
Insbesondere	die	Bahntrassen	um	Bremen	sowie	
zwischen	Bremen	und	Bremerhaven	weisen	eine	
sehr	hohe	Aus-	und	damit	Belastung	auf;	ähnlich	
beschreibt	sich	die	Situation	auf	den	innerörtlichen	
Erschließungsstraßen	zu	den	Hafengebieten	sowie	
zum	Güterverkehrszentrum.	Aufgrund	der	Entwick-
lungsprognosen	ist	mit	einem	Anstieg	der	Um-	

46 Jahresbericht 2013 zum Bremer Luftüberwachungssystem (BUISY Bremen)
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schlagsvolumen	und	damit	der	Verkehre	zu	rechnen.	
Verschiebungen	im	Modal	Split	(Verteilung	auf	die	
Verkehrsträger)	können	räumliche	Verlagerungen	
ergeben.

Durch	rechtzeitige	Kapazitätsplanung	und	-ausbau	
sollen	größere	Probleme	vermieden	werden.	Bremen	
bemüht	sich	hierbei	um	eine	enge	Abstimmung	mit	
den	Nachbarn,	den	norddeutschen	Bundesländern,	
um	eine	geordnete	Entwicklung	zu	erreichen.

	 B.5. Unfallgefahren			
Unfallrisiken	sind	bei	allen	Verkehrsträgern	gegeben	
und	korrelieren	mit	der	Verkehrsdichte,	die	insbe-
sondere	bei	Bahn	und	Lkw	relativ	hoch	ist.	Insge-
samt	ist	das	Risiko	durch	die	Verkehrsplanung	und	
-gestaltung	minimiert.	Schwere	Unfälle	traten	im	
Berichtszeitraum	2013	nicht	auf.	

	 B.6. Zugangs- und Naturschutzbeschränkungen			
Der	Schutz	vor	Terrorangriffen	hat	zu	Zugangs-	und	
Nutzungsbeschränkungen	im	Hafen	geführt,	die	
der	individuellen	Freizügigkeit	dauerhaft	Grenzen	
setzt	(ISPS).	Dem	öffentlich	nutzbaren	Hafenbus	
wurden	bestimmte	Hafenbereiche	zur	Einbindung	
in	Hafenrundfahrten	angeboten,	um	der	Gesell-
schaft	trotzdem	einen	Einblick	bieten	zu	können.	
Spezifische	Fragestellungen	werden	darüber	hinaus	
von	Arbeitsgruppen	regelmäßig	bearbeitet	und	
umgesetzt.	

C. Volumen und Art der Schadstofffreisetzung:	
Ein	überdurchschnittlicher	Einsatz	von	zugelas-
senen	Bioziden	(auch	Anti-Fouling)	erfolgt	in	der	
Hafenunterhaltung	nicht.	Seit	2008	ist	die	Nutzung	
von	Tributylzinn	(TBT)-haltigen	Unterwasseranstri-
chen	bei	Schiffen	weltweit	verboten,	jedoch	gilt	der	
Betrieb	der	Werften	in	den	bremischen	Häfen	im-
mer	noch	als	Eintragsquelle	für	teilweise	hohe	TBT-
Gehalte	im	gebaggerten	Sediment.	Darüber	hinaus	
können	Schadstofffreisetzungen	auch	außerhalb	
des	Aufgabenbereichs	von	bremenports	aus	(illegal)	
entsorgten	Schiffsabfällen	oder	Unfällen	mit	was-
sergefährdenden	Stoffen	resultieren.

Einmal	in	die	Gewässer	eingetragene	Giftstoffe	
sind	nur	mit	großem	Aufwand	zu	entfernen	und	
unschädlich	zu	machen.	In	der	Regel	kann	dieser	
nur	mit	ordnungsbehördlichen	Maßnahmen	unter-
bunden	bzw.	reduziert	werden.	Ohne	Hafenbecken	
würden	sich	im	Gewässer	transportierte	Schad-
stoffe	nicht	absetzen	und	in	das	Wattenmeer/die	

Nordsee	eintreiben.	Die	zur	Wassertiefenerhaltung	
notwendigen	Baggermaßnahmen	leisten	damit	
auch	einen	erheblichen	Beitrag	zur	Gewässersanie-
rung.	Bei	übermäßiger	Belastung	ist	eine	Umlage-
rung	ausgeschlossen	und	eine	Entnahme	aus	dem	
Gewässer	ist	unumgänglich.	In	diesem	Zuge	trägt	
der	Hafen	zur	Gewässersanierung	bei.
	
Auch	Regenwasserrückhaltebecken	und	offene	Gra-
bensysteme	nehmen	zunächst	Belastungen	aus	der	
Oberflächenentwässerung	auf.	Durch	die	Gewäs-
serreinigung	werden	diese	Stoffe	dem	Gewässer-
system	entzogen	und	auf	Bedarf	einer	geordneten	
Entsorgung	zugeführt.

D. Umschlag und Transport gefährlicher Güter:	
Als	Universalhafen	besteht	kein	direkter	Einfluss	auf	
die	umgeschlagenen	Güter,	so	dass	auch	gefährli-
che	Güter	umgeschlagen	und	an-	bzw.	abtranspor-
tiert	werden.	Die	Sicherheitsstandards	zur	Handha-
bung	von	Gefahrgut	sind	in	den	bremischen	Häfen	
durch	das	Hansestadt	Bremische	Hafenamt	vorbild-
lich	und	beispielgebend	für	andere	Hafenstandorte	
geregelt.	Eine	bremische	Regelung	hat	zur	Ein-
schränkung	der	Transporte	von	atomaren	Gefahrgü-
tern	geführt.	Fragestellungen	werden	kontinuierlich	
in	den	entsprechenden	Arbeitsgruppen	bearbeitet	
und	weiter	verfolgt.	Unfälle	oder	Schäden	sind	für	
das	Jahr	2013	nicht	zu	berichten.

E. Sozioökonomische Entwicklung:	
Für	die	bremenports,	die	den	Personalbedarf	für	
das	Management	der	Sondervermögen	stellt,	ist	
es	wichtig,	sich	den	Veränderungen	sowohl	in	der	
Arbeitswelt	als	auch	der	Gesellschaft	anzupassen.

	 E.1. Veränderung der Arbeitswelt –  
 technischer Fortschritt			
Ein	stetiger	technischer	Fortschritt	ist	ein	positives	
Kennzeichen	moderner	Gesellschaften,	die	eine	viel-
fältige	Anpassung	verlangt,	sowohl	arbeitgeber-	als	
auch	-nehmerseitig.	Infolge	der	Arbeitsplatzverdich-
tung	werden	Arbeitsinhalte	häufig	komplexer	und	
vielfältiger,	der	Bedarf	an	qualifiziertem	Personal	steigt.	

	 E.2. Veränderungen der Gesellschaft –  
 Rollenverständnis und demografischer Wandel			
Eine	Veränderung	des	Rollenmodells	vom	„traditio-
nellen	Modell“	(Einzelversorger)	zum	„Doppelver-
sorgermodell	mit	externer	Kinderbetreuung“	ist	
ein	Ergebnis	gesellschaftlicher	Prozesse,	die	schwer	
oder	gar	nicht	zu	beeinflussen	sind.	Die	Schaffung	



von	flexiblen,	an	die	Bedürfnisse	der	Mitarbeiter	
ausgerichteten	Arbeitszeitmodellen,	wie	Teilzeit	
oder	Homeoffice	sind	bei	bremenports	bereits	an	
der	Tagesordnung.	

Dem	sich	im	demographischen	Wandel	abzeichnen-
den	Fachkräftemangel	entgegnet	das	Unternehmen	
bereits	seit	dem	Jahr	2011,	indem	es	ein	langfristiges	
Personalentwicklungskonzept	bis	zum	Jahr	2020	
erfolgreich	implementiert	hat.	Es	zielt	zum	einen	
darauf	ab,	vorhandene	Ressourcen	bei	den	Mitar-
beitern	zu	entdecken	und	zu	fördern.	Hierfür	wurde	
u.	a.	ein	„Potenzialförderungsprogramm“	gestartet.	
Zum	anderen	schafft	das	Gesundheitsmanagement	
Rahmenbedingungen,	unterstützende	Angebote	
und	eine	Unternehmenskultur,	die	die	Beschäftig-
ten	dabei	unterstützen,	ihre	Gesundheit	zu	erhalten	
und	nachhaltig	zu	verbessern.	Weiterhin	werden	
eine	hohe	Anzahl	an	Ausbildungsplätzen	sowie	
duale	Studienangebote	angeboten.

	 E.3. Geschlechtergleichheit			
Innerhalb	der	bremenports	ist	die	Gleichbehand-
lung	der	Geschlechter	selbstverständlich.
	
Die	Bevölkerungsprognose	im	Land	Bremen	lässt	
erkennen,	dass	das	zukünftige	Arbeitskräfteangebot	
in	der	Berufsgruppe	der	30-	bis	unter	50-Jährigen	
stärker	als	bisher	durch	Frauen	geprägt	sein	wird.	
Dies	hat	auch	bremenports	bereits	in	den	Vorjahren	
erkannt	und	einen	„Frauenförderplan“	entwickelt.	
Dieser	wurde	im	Berichtsjahr	konsequent	und	mit	
Nachdruck	umgesetzt.	Im	Jahr	2013	konnten	wir	die	
Frauenquote	von	22,7	%	auf	23,7	%	steigern.	Dem	
Ziel,	die	Frauenquote	bis	zum	Jahr	2020	auf	30	%	zu	
steigern,	streben	wir	so	weiter	entgegen,	im	tech-
nischen	Bereich	und	in	der	Geschäftsführung	sind	
Frauen	noch	unterrepräsentiert.

In	2013	erhielt	bremenports	den	Auftrag	als	Mo-
dellunternehmen	an	dem	von	der	Hans-Böckler-
Stiftung	initiierten	Forschungsprojekt	EG-Check	
mitzuwirken.	Ziel	des	Forschungsprojekts	ist	es,	
Benachteiligungen	von	Frauen	oder	Männern	
aufzudecken	und	ihre	Ursachen	zu	beseitigen.	
bremenports	trägt	durch	die	Teilnahme	als	Modell-
unternehmen	dazu	bei,	die	entwickelten	Prüfmodel-
le	zur	Entgeltgleichheit	für	Frauen	und	Männer	zu	
verifizieren.	Hierzu	werden	in	2014	erste	Kennzahlen	
und	Erfahrungen	vorliegen.

F. Wettbewerb um begrenzte Finanzmittel:	
Die	Wettbewerbsfähigkeit	des	Hafens	und	sei-
ne	funktions-	und	zukunftsgerechte	Gestaltung	
benötigen	dauerhaft	erhebliche,	aber	begrenzte	
kommunale	bzw.	Landes-Investitionsmittel,	sodass	
der	Wettbewerb	mit	anderen	gesellschaftlichen	
Interessen	dauerhaft	ist.	Gleichzeitig	sind	die	Häfen	
aber	auch	Hauptarbeitgeber	und	damit	wesentliche	
regionale	Basis	für	individuelle	und	gesellschaft-
liche	Wertschöpfung.	Zur	Verfügung	stehende	
Finanzmittel	können	nur	einmal	ausgegeben,	wobei	
akzeptiert	wird,	dass	eine	Ausbalancierung	der	
konkurrierenden	Interessen	nötig	ist	und	aktuell	die	
Interessen	von	Bildung	und	Gesundheit	begünstigt	
werden.

G. Status als wichtiger Arbeitgeber  
in der lokalen Gemeinschaft:	
	 G.1. Unterstützung von Unternehmen –  
 Wirtschaftsförderung			
Die	über	die	beiden	Sondervermögen	bereitgestellte	
Infrastruktur	ist	eine	wesentliche	Voraussetzung	für	
Ansiedlung	und	Betrieb	zahlreicher	Unternehmen,	
die	als	maritimes	Cluster	einen	bedeutsamen	Ein-
fluss	auf	den	lokalen	und	regionalen	Arbeitsmarkt	
haben.	Die	Häfen	versuchen	sich	über	ein	hochwer-
tiges	Angebot	als	moderner	und	zukunftsfähiger	
Standort	für	Unternehmen	darzustellen,	um	ihren	
Status	zu	halten	bzw.	auszubauen.	Die	Aufrechter-
haltung	eines	solchen	Angebotes	unterliegt	gewis-
sen	Risiken,	die	im	Risikomanagement	betrachtet	
werden.

	 G.2. Unterstützung des Arbeitsmarktes –
 Beschäftigungsförderung			
Die	Arbeitsmarkteffekte	der	bremischen	Häfen	ent-
falten	eine	im	Vergleich	zu	Hamburg	oder	anderen	
deutschen	Häfen	größere	regionale	Wirkung.	Um	
diesen	bisher	sehr	positiven	Effekt	weiterhin	zu	
halten	bzw.	auszubauen,	steht	die	Wettbewerbs-
fähigkeit	im	Vordergrund.	Um	als	interessanter	
Arbeitgeber	wahrgenommen	zu	werden,	stellen	
sich	die	Häfen	zudem	modern	und	zukunftsfähig	
auf.	Auch	dieser	Aspekt	ist	Bestandteil	des	Risiko-
managements.

Summarisch	betrachtet	wurden	mit	den	eingesetz-
ten	Mitteln	die	Ziele	zur	Vorbeugung	oder	Minde-
rung	von	Negativeinflüssen	sowohl	bei	der	bremen-
ports	als	auch	beim	Sondervermögen	Hafen	erreicht.



 80 | 81

GESELLSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT

anhand	einer	jeweils	dreistufigen	Bewertung	der	
vorgegebenen	Kriterien:

Die	nachstehende	Übersicht	vermittelt	einen	
Eindruck	der	Relevanz	der	betrachteten	Aspekte	

Mit der Geschäftstätigkeit 
verbundene Auswirkungen

relevant 
für

Themen Intensität/Schwere-
grad/Tragweite der 

Auswirkung

Voraussichtliche 
Dauer der  

Auswirkung

Reversibilität der 
Auswirkung

gering  mittel  hoch kurz-
fristig 

mittel-
fristig  

lang-
fristig ganz teil- 

weise  
gar

nicht

Flächennutzung SV

Zugang zur Weser

Ressourcenverbrauch

Wertminderungen/-
steigerungen von 

Grundstücken

Enge räumliche 
Verflechtung	 SV

Lärmemissionen

Emissionen von 
Luftschadstoffen

Lichtemissionen

Verkehrsbelastung

Unfallgefahren

Zugangs- und 
Nutzungs- 

beschränkungen

Volumen und Art der
Schadstofffreisetzung	 SV

Biozide in der Unter-
haltung/Einflüsse  

der Schifffahrt

Transport 
gefährlicher Stoffe	 SV Umschlag 

Gefahrgut

Wettbewerb um  
knappe Finanzmittel	 SV begrenzte finanzielle 

Ressourcen

Ansiedlungseffekte	 SV
Unterstützung von 

Unternehmen/Wirt-
schaftsförderung

Beschäftigungseffekte	 SV
Unterstützung des 

Arbeitsmarktes/
Beschäftigungs-

förderung

Veränderungen in der  
Arbeitswelt mit Folgen  
für die Gemeinschaft	

bp Folgen des techni-
schen Fortschritts

Veränderungen in der  
Gemeinschaft mit Folgen 
für die Arbeitswelt

bp

verändertes 
Rollenverständnis 

bei jungen Familien 
& demografischer 

Wandel

Geschlechter- 
gleichheit innerhalb der  
Gemeinschaft

bp Geschlechter- 
gleichheit

Abbildung 15: Intensität, Dauer und Reversibilität der Auswirkungen auf die Gemeinschaft 



An	die	Geschäftsleitung	der	bremenports	GmbH	&	Co.	KG,	Bremerhaven

Wir	wurden	beauftragt	eine	betriebswirtschaftliche	Prüfung	bezüglich	ausgewählter	Angaben	und	Kennzah-
len	im	Nachhaltigkeitsbericht	2013	für	das	Berichtsjahr	2013	(im	Folgenden	‘der	Bericht‘)	durchzuführen.	Die	
Angemessenheit	der	Aufstellung	und	Darstellung	der	Angaben	sowie	die	Angemessenheit	der	Ermittlung	
und	Darstellung	der	Kennzahlen	in	Übereinstimmung	mit	den	Berichtskriterien,	einschließlich	der	Identi-
fizierung	wesentlicher	Themen,	liegt	in	der	Verantwortung	der	Geschäftsführung.	Unsere	Aufgabe	ist	es,	
bezüglich	der	Angaben	und	Kennzahlen	im	Bericht	ein	Urteil	in	Form	dieser	Bescheinigung	abzugeben.	

Auftragsgegenstand
Wir	haben	unsere	betriebswirtschaftliche	Prüfung	so	geplant	und	durchgeführt,	um	mit	begrenzter	Sicher-
heit	ausschließen	zu	können,	dass	die	folgenden	ausgewählten	Angaben	und	Kennzahlen	nicht	in	allen	
wesentlichen	Belangen	angemessen	in	Übereinstimmung	mit	den	Berichtskriterien	dargestellt	sind:

•	 Leistungsindikatoren	zu	Ökonomie:	“Unmittelbar	erzeugter	und	ausgeschütteter	wirtschaftlicher	Wert“	
	 (EC1),	„Risiken	und	Chancen	des	Klimawandels“	(EC2),	„Finanzielle	Zuwendungen	der	öffentlichen	Hand“	
	 (EC4),	„Geschäftspolitik,	-praktiken	und	Anteil	der	Ausgaben,	der	auf	Zulieferer	vor	Ort	entfällt“	(EC6);		
	 „Infrastrukturinvestitionen	und	Dienstleistungen,	die	vorrangig	im	öffentlichen	Interesse	erfolgen“	(EC8),		
	 „Wesentliche	indirekte	wirtschaftliche	Auswirkungen“	(EC9).
•	 Leistungsindikatoren	zu	Ökologie:	„Materialien“	(EN1);	„Energie“	(EN3,	EN4,	EN6	und	EN7);	„Biodiversität“		
	 (EN11,	EN12	und	EN13);	„Treibhausgasemissionen“	(EN16,	EN17	und	EN18);	„Wasser	und	Abwasser“	(EN8		
	 und	EN21);	„Abfall“	(EN22);	„Andere	wesentliche	Luftemissionen,	insbesondere	Lärm“	(EN20);	„Initiativen	zur		
	 Reduzierung	von	Umweltauswirkungen“	(EN26);	„Umweltschutzausgaben	und	-investitionen“	(EN30).
•	 Leistungsindikatoren	zu	Arbeitspraktiken	und	menschenwürdiger	Beschäftigung:	„Belegschaft	nach			
	 Beschäftigungsverhältnissen	und	Regionen“	(LA1);	„Betriebliche	Leistungen,	die	nur	Vollzeitbeschäftigten		
	 und	nicht	Mitarbeitern	mit	einem	befristeten	Arbeitsvertrag	oder	Teilzeitkräften	gewährt	werden,		 	
	 ausgeschlüsselt	nach	Hauptbetriebsstätten“	(LA2);	„Mitarbeiterfluktuation	nach	Altersgruppe,		 	
	 Geschlecht	und	Regionen“	(LA3);	„Anteil	der	Arbeitnehmer	abgesichert	durch	Tarifverträge“	(LA4);		 	
	 „Arbeitssicherheit	und	Gesundheitsschutz“	(LA6,	LA7	und	LA9),	„Aus-	und	Weiterbildung“	(LA10),	„Vielfalt		
	 und	Chancengleichheit“	(LA13),	„Inanspruchnahme	der	Elternzeit	nach	Geschlecht“	(LA15).
•	 Leistungsindikatoren	zu	Menschenrechten:	„Vorfälle	von	Diskriminierung	und	ergriffene	Maßnahmen“	(HR4).	
•	 Leistungsindikatoren	zu	Gesellschaft:	„Einhaltung	der	Gesetze“	(SO8);	„Gemeinwesen“	(SO1,	SO9	und	SO10);		
	 „Korruption“	(SO2,	SO3	und	SO4).
•	 Leistungsindikatoren	zu	Produktverantwortung:	„Gesundheits-	und	Sicherheitsauswirkungen	entlang	des		
	 Produktlebenszyklus“	(PR1);	„Beschwerden	in	Bezug	auf	Datenschutzmaßnahmen“	(PR8).

Prüfungshandlungen	zur	Erlangung	begrenzter	Sicherheit	sind	auf	die	Feststellung	der	Plausibilität	von	
Informationen	ausgelegt	und	weniger	umfangreich	als	zur	Erlangung	einer	hinreichenden	Sicherheit.

Berichtskriterien und Prüfungsstandards
bremenports	GmbH	&	Co.	KG	wendet	die	Sustainability	Reporting	Guidelines	G3.1	der	Global	Reporting	Initiati-
ve	unterstützt	durch	interne	Richtlinien,	wie	in	den	Abschnitten	GRI	3.5	bis	3.11	erläutert,	als	Berichtskriterien	an.

Wir	haben	unseren	Auftrag	unter	Beachtung	des	International	Standard	for	Assurance	Engagements	(ISAE)	
3000:	„Assurance	Engagements	other	than	Audits	or	Reviews	of	Historical	Financial	Information“,	herausge-
geben	vom	International	Auditing	and	Assurance	Standards	Board,	durchgeführt.	Dieser	Standard	erfordert	
unter	anderem,	dass	das	Prüfungsteam	über	solche	spezifischen	Fachkenntnisse,	Fähigkeiten	und	berufs-
ständischen	Qualifikationen	verfügt,	aufgrund	derer	es	die	Angaben	und	Kennzahlen	zur	Nachhaltigkeits-
leistung	sowie	die	Einhaltung	der	Anforderungen	zur	Unabhängigkeit	des	Code	of	Ethics	for	Professional	
Accountants	der	International	Federation	of	Accountants	würdigen	kann.	

UNABHÄNGIGE PRÜFBESCHEINIGUNG
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Durchgeführte Prüfungshandlungen
Unsere	Prüfungshandlungen	beinhalteten:	
•	 Befragung	von	Mitarbeitern	auf	Betriebsebene	um	ein	Verständnis	über	die	Vorgehensweise	zur	
	 Identifizierung	wesentlicher	Nachhaltigkeitsthemen	von	bremenports	GmbH	&	Co.	KG,	des	Sonder-
	 vermögens	Hafen	und	des	Sondervermögens	Fischereihafen	(Wasserseite)	zu	erlangen.	
•	 Eine	Risikoeinschätzung,	einschließlich	einer	Medienanalyse,	zu	relevanten	Informationen	über	die	
	 Nachhaltigkeitsleistung	von	bremenports	GmbH	&	Co.	KG,	des	Sondervermögens	Hafen	und	des	
	 Sondervermögens	Fischereihafen	(Wasserseite)	in	der	Berichtsperiode.
•	 Einschätzung	der	Konzeption	und	der	Implementierung	von	Systemen	und	Prozessen	für	die	Ermittlung,		
	 Verarbeitung	und	Kontrolle	der	ausgewählten	Angaben	und	Kennzahlen,	einschließlich	der	Konsolidierung		
	 der	Daten.
•	 Befragungen	von	Mitarbeitern,	die	für	die	Ermittlung	und	Konsolidierung	sowie	die	Durchführung	der	
	 internen	Kontrollhandlungen	bezüglich	Daten	der	bremenports	GmbH	&	Co.	KG,	des	Sondervermögens		
	 Hafen	und	des	Sondervermögens	Fischereihafen	(Wasserseite)	verantwortlich	sind.	
•	 Besichtigungen	des	Standorts	in	Bremerhaven	(Deutschland)	zur	Beurteilung	des	Datenerhebungs-	und		
	 Berichterstattungsprozesse	sowie	der	Verlässlichkeit	der	gemeldeten	Daten.	
•	 Beurteilung	interner	und	externer	Dokumente	bezüglich	der	ausgewählten	Angaben	und	Kennzahlen,		
	 um	zu	bestimmen,	ob	qualitative	und	quantitative	Informationen	durch	ausreichende	Nachweise	hinter	
	 legt	sowie	zutreffend	und	ausgewogen	dargestellt	sind.
•	 Einschätzung	der	Gesamtdarstellung	der	ausgewählten	Angaben	und	Kennzahlen,	die	in	unseren	
	 Auftragsgegenstand	fallen.

Ergebnis
Aufgrund	der	bei	der	Durchführung	unserer	betriebswirtschaftlichen	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnisse	
sind	uns	keine	Sachverhalte	bekannt	geworden,	die	uns	zu	der	Annahme	veranlassen,	dass	die	ausgewählten	
Angaben	und	Kennzahlen	im	Bericht	nicht	in	allen	wesentlichen	Belangen	angemessen	in	Übereinstimmung	
mit	den	Berichtskriterien	dargestellt	sind.

Empfehlungen
Ohne	unser	oben	beschriebenes	Ergebnis	einzuschränken,	sprechen	wir	folgende	Empfehlung	in	Bezug	auf	
die	Nachhaltigkeitsbilanzierung	und	-berichterstattung	aus:	
•	 Weiterentwicklung	und	Formalisierung	von	Richtlinien,	Systemen,	Prozessen	und	internen	Kontrollen	für		
	 die	Bilanzierung	von	Leistungsindikatoren	in	den	Bereichen	Material,	Abfall,	und	Umweltschutzausgaben.
•	 Weitere	Verzahnung	der	Prozesse	des	Qualitätsmanagements	mit	dem	Nachhaltigkeitsmanagement,		
	 insbesondere	hinsichtlich	des	Aspekts	Kundenzufriedenheit.
•	 Weiterentwicklung	und	Implementierung	von	Nachhaltigkeitskriterien	in	Beschaffungs-	und	Vergabe-	
	 prozessen	hinsichtlich	wesentlicher	Auswirkungen.

Düsseldorf,	den	5.	Dezember	2014

KPMG	AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Fischer
Wirtschaftsprüferin

ppa.	Hell



GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

1. Strategie und Analyse

1.1 Erklärung	der	Geschäftsführung S.	8 +

1.2 Auswirkungen	der	Geschäftstätigkeit	
sowie	Chancen	und	Risiken

S.	11 +

2. Organisationsprofil

2.1 Name	der	Organisation	 Handelnde	Organisation	ist	die	
bremenports	GmbH	&	Co.	KG	als	
Hafenmanagementgesellschaft	
und	gleichzeitig	handelnd	für	die	
Sonstigen	Sondervermögen	Hafen	
&	Sonstiges	Sondervermögen	
Fischereihafen	(Wasserseite)	.	Der	
Hauptsitz	der	Organisation	ist	in	
Bremerhaven	unter	der	Anschrift:		
Am	Strom	2,	27568	Bremerhaven,	
Deutschland

S.	15 +

2.2 Wichtigste	Marken,	Produkte	bzw.	
Dienstleistungen

S.	17 +

2.3 Organisationsstruktur S.	16 +

2.4 Hauptsitz	der	Organisation Bremerhaven,	Deutschland S.	15 +

2.5 Länder	der	Geschäftstätigkeit S.	17 +

2.6 Eigentümerstruktur	und	Rechtsform S.	15 +

2.7 Märkte S.	17 +

2.8 Größe	der	Organisation S.	40/65 +

2.9 Wesentliche	Veränderungen	der	Größe,	
Struktur,	Eigentumsverhältnisse

Für	den	Berichtszeitraum	sind	
hinsichtlich	Größe,	Struktur	oder	
Eigentumsverhältnissen	der	
Organisationen	gegenüber	dem	
Nachhaltigkeitsbericht	2012	keine	
wesentlichen	Veränderungen	
zu	berichten.	Der	erweiterte	Be-
richtsumfang	ist	in	Kap.	3	(insbe-
sondere	Kap.	3.4)	erläutert.

S.	24 +

2.10 Im	Berichtszeitraum	erhaltene	Preise S.	18 +

3. Berichtsparameter

3.1 Berichtszeitraum	 Geschäftsjahr	2013		
(1.	Januar	bis	31.	Dezember	2013)

S.	19 +

3.2 Veröffentlichung	des	letzten	Berichts Nachhaltigkeitsbericht	2012	
erschienen	im	Juli	2013

S.	19 +

GRI-INDEX

-  Nicht	berichtet	
 o  Teilweise	berichtet	
 + Komplett	berichtet			

fett  Kernindikator	
normal  Zusatzindikator	

 Darstellung	wurde	
	 von		unabhängiger	
	 Seite	geprüft

20
14
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GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

3.3 Berichtszyklus jährlich S.	19 +

3.4 Ansprechpartner • Für allgemeine Fragen:
			Rüdiger	Staats,	Pressesprecher,		
			Tel.	+49	471	30901-105
			E-Mail:	ruediger.staats@bremen-	
			ports.de
• Für Fragen zum Nachhaltig- 
   keitsmanagement:
			Uwe	von	Bargen,	Umweltdirektor,	
			Tel.	+49	471	30901-550
			E-Mail:	uwe.vonbargen@bremen-	
			ports.de

S.	21 +

3.5 Vorgehensweise	zur	Bestimmung		
des	Berichtsinhaltes

S.	19 +

3.6 Berichtsgrenzen S.	20 +

3.7 Beschränkungen	des	Berichtsumfangs	
und	Grenzen

S.	20 +

3.8 Joint	Ventures,	Tochterunternehmen,	
Outsourcing

Joint	Ventures	und	Tochterunter-
nehmen	sind	nicht	vorhanden,	
Betriebsstätten	oder	Tätigkeiten	
wurden	nicht	ausgelagert

+

3.9 Erhebungsmethoden	und		
Berechnungsgrundlagen

S.	20 +

3.10 Auswirkungen	durch	neue	Darstellung	
von	Informationen

S.	24 +

3.11 Änderungen	des	Umfangs,	der		
Berichtsgrenzen	oder	der	verwendeten	
Messmethoden

S.	24 +

3.12 GRI-Content-Index an	dieser	Stelle	vorliegend +

3.13 Externe	Prüfung	des	Berichtes erfolgt	durch	die	KPMG S.	82 +

4. Governance, Verpflichtungen  
und Engagement

4.1 Führungsstruktur	und	Nachhaltigkeits-
verantwortung

S.	25 +

4.2 Höchstes	Leitungsorgan	bei		
Unternehmen	ohne	Aufsichtsrat

Da	bremenports	einen	Aufsichts-
rat	hat	entfällt	diese	Angabe

+

4.3 Zusammensetzung	des	höchsten	
Leitungsorgans	in	Unternehmen	ohne	
Aufsichtsrat

Da	bremenports	einen	Aufsichts-
rat	hat	entfällt	diese	Angabe

+

4.4 Mechanismen	für	Empfehlungen	an	
das	höchste	Leitungsorgan

Über	den	Betriebsrat	KVP	im	
Rahmen	des	QMS

S.	65
S.	26

+

4.5 Zusammenhang	zwischen	der		
Bezahlung	der	Führungsgremien		
und	der	Unternehmensleistung

S.	26 +



GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

4.6 Mechanismen	zur	Vermeidung		
von	Interessenkonflikten	

Interne	Handlungshilfe		
Partnerschaftliches	Verhalten
Aufsichtsrat/Innenrevision

S.	71,		
S.	26

+

4.7 Qualifikation	der	Leitungsgremien		
in	Bezug	auf	Nachhaltigkeit

S.	26 +

4.8 Leitbilder,	Verhaltenskodizes		
und	Prinzipien

S.27 +

4.9 Verfahren	des	höchsten	Leitungs-	
organs	zur	Überwachung	der		
Nachhaltigkeitsleistung

S.	27 +

4.10 Verfahren	zur	Bewertung	der		
Nachhaltigkeitsleistung	des	höchsten	
Leitungsorgans

S.	28 +

4.11 Berücksichtigung	des	Vorsorgeprinzips Das	Vorsorgeprinzip	ist	ein	
untrennbares	Element	von	Um-
weltschutz	und	Nachhaltigkeit	
und	damit	fester	Bestandteil	unse-
res	Nachhaltigkeitsverständnisses	
und	der	greenports	Strategie

+

4.12 Teilnahme	und	Unterstützung	von	
externen	Standards,	Vereinbarungen	
und	Initiativen

S.	32 +

4.13 Mitgliedschaft	in	Verbänden	und		
Interessengruppen

S.	33 +

4.14 Übersicht	der	Anspruchsgruppen S.	34 +

4.15 Identifizierung	der	Anspruchsgruppen S.	34 +

4.16 Dialog	mit	Anspruchsgruppen	 S.	34 +

4.17 Berücksichtigung	zentraler	Anliegen	
der	Anspruchsgruppen

S.	38 +

Ökonomische Leistungsindikatoren

Managementansatz S.	40 o

EC 1 Unmittelbar erzeugter und ausge-
schütteter wirtschaftlicher Wert 

S.	40 +

EC 2 Finanzielle Folgen des Klimawandels S.	59 +

EC 3 Umfang der betrieblichen sozialen 
Zuwendungen 

nicht	betrachtet - -

EC 4 Finanzielle Zuwendungen der  
öffentlichen Hand 

S.	42 +

-  Nicht	berichtet	
 o  Teilweise	berichtet	
 + Komplett	berichtet			

fett  Kernindikator	
normal  Zusatzindikator	

 Darstellung	wurde	
	 von		unabhängiger	
	 Seite	geprüft



 86 | 87

GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

EC	5 Verhältnis	der	Standard-Eintrittsgehäl-
ter	zum	lokalen	Mindestlohn	

nicht	betrachtet - -

EC 6 Standortbezogene Auswahl  
von Zulieferern

S.	46 +

EC 7 Standortbezogene Personalauswahl nicht	betrachtet - -

EC 8 Infrastrukturinvestitionen und Dienst-
leistungen, die vorrangig im öffentli-
chen Interesse erfolgen 

S.	42 +

EC	9 Wesentliche	indirekte	wirtschaftliche	
Auswirkungen	

S.	44 +

Ökologische Leistungsindikatoren

Managementansatz S.	48 o

EN 1 Eingesetzte Materialien nach  
Gewicht oder Volumen

S.	49 +

EN 2 Anteil von Recyclingmaterial am 
Gesamtmaterialeinsatz

nicht	betrachtet - -

EN 3 Direkter Energieverbrauch 
(nach Primärenergieträgern)

S.	52 +

EN 4 Indirekter Energieverbrauch 
(nach Primärenergieträgern)

S.	52 +

EN	5 Eingesparte	Energie	aufgrund	von		
umweltbewusstem	Einsatz	und	
Effizienzsteigerungen

nicht	betrachtet - -

EN	6 Initiativen	für	eine	Erhöhung	der	
Energieeffizienz,	zur	Berücksichtigung	
erneuerbarer	Energien

S.	54 +

EN	7 Initiativen	zur	Verringerung	des	indi-
rekten	Energieverbrauchs	und	erzielte	
Einsparungen

S.	54 +

EN 8 Gesamtwasserentnahme nach Quellen S.	51 +

EN	9 Wasserquellen,	die	von	Entnahmen	
betroffen	sind

nicht	betrachtet - -

EN	10 Anteil	an	rückgewonnenem	und	wie-
derverwendetem	Wasser

nicht	betrachtet - -

EN 11 Grundstücken in oder angrenzend  
von Schutzgebieten

S.	61 +

EN 12 Auswirkungen auf die Biodiversität 
in Schutzgebieten

S.	62 +

EN	13 Geschützte	oder	wiederhergestellte	
natürliche	Lebensräume

S.	63 +



GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

EN	14 Strategien	zum	Schutz	der	Biodiversität
nicht	betrachtet

- -

EN	15 Auswirkungen	auf	gefährdete	Arten nicht	betrachtet - -

EN 16 Direkte und indirekte Treibhausgas-
emissionen nach Gewicht

S.	55 +

EN 17 Andere relevante Treibhausgasemissio-
nen nach Gewicht

S.	55 +

EN	18 Initiativen	zur	Verringerung	der	Treib-
hausgasemissionen

S.	56 +

EN 19 Ozonschädigende Stoffe nach Gewicht nicht	betrachtet - -

EN 20 NOx,SOx und andere wesentliche Lufte-
missionen nach Art und Gewicht

S.	57 o

EN 21 Gesamte Abwassereinleitung S.	51 +

EN 22 Abfallmenge nach Art und Ent- 
sorgungsmethode

S.	50 o

EN 23 Gesamtzahl und Volumen  
wesentlicher Freisetzungen

nicht	betrachtet
- -

EN	24 Transport	von	gefährlichen	Abfällen nicht	betrachtet - -

EN	25 Auswirkungen	von	Abwässern		
auf	die	Biodiversität

noch	nicht	betrachtet
- -

EN 26 Initiativen zur Minimierung der 
Umweltauswirkungen von Produkten 
und Dienstleistungen

S.	51,
S.	57

+

EN 27 Wiederverwertung von Verpackungs-
material

nicht	betrachtet
- -

EN 28 Strafen für Nichteinhaltung der Rechts-
vorschriften im Umweltbereich

nicht	betrachtet
- -

EN	29 Wesentliche	Umweltauswirkungen	
durch	den	Transport	von	Produkten,	
Gütern	und	Materialien	sowie	durch	
die	Mobilität	von	Mitarbeitern

nicht	betrachtet

- -

EN	30 Gesamte	Umweltschutzausgaben S.	64 +

-  Nicht	berichtet	
 o  Teilweise	berichtet	
 + Komplett	berichtet			

fett  Kernindikator	
normal  Zusatzindikator	

 Darstellung	wurde	
	 von		unabhängiger	
	 Seite	geprüft
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GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

Arbeitsbedingungen

Managementansatz S.	65 o

LA 1 Belegschaft nach Beschäftigungsver-
hältnissen und Regionen

S.	65 +

LA 2 Mitarbeiterfluktuation nach Alters-
gruppe, Geschlecht und Regionen

S.	66 +

LA	3 Betriebliche	Leistungen	für	Vollzeit-
beschäftigte

S.	67 +

LA 4 Anteil der Mitarbeiter mit Tarifverträgen S.	67 +

LA 5 Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf we-
sentliche betriebliche Veränderungen

nicht	betrachtet - -

LA	6 In	Arbeitsschutzausschüssen	vertrete-
ner	Mitarbeiter

S.	67 +

LA 7 Verletzungen, Berufskrankheiten und 
Arbeitsunfälle

S.	68 +

LA 8 Maßnahmen in Bezug auf ernste 
Erkrankungen

nicht	betrachtet - -

LA	9 Arbeits-	und	Sicherheitsvereinbarun-
gen	mit	Gewerkschaften

S.	67 +

LA 10 Aus- und Weiterbildungszeit pro 
Mitarbeiter

S.	69 +

LA	11 Programme	für	Wissensmanagement	
und	lebenslanges	Lernen

nicht	betrachtet - -

LA	12 Anteil	der	Mitarbeiter,	die	eine	regel-
mäßige	Leistungsbeurteilung	und	
Entwicklungsplanung	erhalten

nicht	betrachtet - -

LA 13 Zusammensetzung der Führungsgre-
mien und Aufteilung der Mitarbeiter

S.	70 +

LA 14 Lohnunterschiede nach Geschlecht nicht	betrachtet - -

LA 15 Inanspruchnahme Elternzeit  
nach Geschlecht

S.	70 +



GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

Menschenrechte

Managementansatz S.	65 o

HR 1 Investitionsvereinbarungen, die unter 
Menschenrechtsaspekten geprüft 
wurden

nicht	betrachtet
- -

HR 2 Anteil Lieferanten, die unter Men-
schenrechtsaspekten geprüft wurden

nicht	betrachtet
- -

HR	3 Schulungen	zu	Menschenrechten nicht	betrachtet - -

HR 4 Vorfälle von Diskriminierung und 
ergriffene Maßnahmen

S.	71 +

HR 5 Einschränkung der Vereinigungsfrei-
heit und des Rechts zu Kollektivver-
handlungen

nicht	betrachtet
- -

HR 6 Grundsätze und Maßnahmen zur 
Verhinderung von Kinderarbeit

nicht	betrachtet
- -

HR 7 Grundsätze und Maßnahmen zur 
Verhinderung von Zwangsarbeit

nicht	betrachtet
- -

HR	8 Schulungen	des	Sicherheitspersonals nicht	betrachtet - -

HR	9 Verletzung	der	Rechte	von	Urein-
wohnern

nicht	betrachtet
- -

HR 10 Überprüfung von Geschäftseinheiten 
auf Menschenrechtsverletzungen

nicht	betrachtet
- -

HR 11 Anzahl der formell eingereichten Men-
schenrechtsbeschwerden

nicht	betrachtet
- -

Gesellschaft

Managementansatz S.	72 o

SO 1 Geschäftstätigkeiten, die mit einem 
Engagement im Gemeinwesen verbun-
den sind, Bewertung von Auswirkun-
gen sowie Entwicklungsprogramme

S.	76 +

SO 2 Auf Korruptionsrisiken untersuchte 
Geschäftseinheiten

S.	72 +

SO 3 Anteil der bzgl. Korruption  
geschulten Mitarbeiter 

S.	72 +

SO 4 Korruptionsvorfälle und  
ergriffene Maßnahmen

S.	72 +

-  Nicht	berichtet	
 o  Teilweise	berichtet	
 + Komplett	berichtet			

fett  Kernindikator	
normal  Zusatzindikator	

 Darstellung	wurde	
	 von		unabhängiger	
	 Seite	geprüft
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GRI-Indikator Kommentar Verweis Status geprüft

SO 5 Politische Positionen und Lobbying nicht	betrachtet - -

SO	6 Zuwendungen	an	Parteien	oder	
Politiker

nicht	betrachtet - -

SO	7 Klagen	aufgrund	wettbewerbswidri-
gen	Verhaltens

nicht	betrachtet - -

SO 8 Strafen wegen Verstoßes gegen 
Rechtsvorschriften

S.	72 +

SO 9 Geschäftstätigkeiten mit erheblichen 
potenziellen oder tatsächlichen nega-
tiven Auswirkungen auf Gemeinden/
Regionen

S.	77 +

SO 10 Ergriffene Präventiv- und Minderungs-
maßnahmen

S.	77 +

Produktverantwortung

Managementansatz S.	73 o

PR 1 Gesundheits- und Sicherheitsauswir-
kungen entlang des Produktlebens-
zyklus

S.	73 +

PR	2 Nichteinhaltung	von	Vorschriften	be-
züglich	Gesundheit	und	Sicherheit

nicht	betrachtet - -

PR 3 Gesetzlich vorgeschriebene Informa-
tionen über Produkte und Dienstleis-
tungen

nicht	betrachtet - -

PR	4 Verstoß	gegen	die	gesetzlichen	und	
freiwilligen	Informationspflichten	für	
Produkte	und	Dienstleistungen

nicht	betrachtet - -

PR	5 Kundenzufriedenheit	einschließlich	der	
Ergebnisse	von	Umfragen

S.	75 o

PR 6 Programme zur Befolgung von Geset-
zen, Standards und freiwilligen Verhal-
tensregeln in der Werbung

nicht	betrachtet - -

PR	7 Verstöße	gegen	Marketingrichtlinien nicht	betrachtet - -

PR	8 Beschwerden	in	Bezug	auf	Daten-
schutzmaßnahmen

S.	74 +

PR 9 Bußgelder aufgrund von Verstößen 
gegen Produkt- und Dienstleistungs-
vorschriften

nicht	betrachtet - -

Prüfbescheinigung S.	82	

GRI Application Level Check S.	92



GRI – APPLICATION LEVEL CHECK
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Europaweit höchster Bahnanteil im Container-Hinterlandverkehr: KLV-Terminal am CT 4

Container Terminal: Anlauf für die zur Zeit größten Containerschiffe (Maersk Mc-Kinney Möller)
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